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Anlage 1 Weitere Besondere Vertragsbedingungen

Pläne: Freianlagen-Lageplan, Baustelleneinrichtungsplan, Grundrisse (EG, 1. OG, 2. OG, 3. OG), 

Schnitte (11, AA, BB, CC), Möblierung Grundrisse (EG, 1. OG, 2. OG, 3. OG)

X83-Datei 



Landkreis Bautzen, vertreten durch den Landrat

Gebäude- und Liegenschaftsamt

Bahnhofstraße 9, 02625 Bautzen

   124_LD - Eigenerklärung zur Eignung, Nachweis Zertifizierung QM-, Umwelt-, Energiemanagement

   221/222 - Angaben zur Preisermittlung, 233 - Nachunternehmerleistungen

 Produktangaben, technische Produktdatenblätter, Nachweise der geforderten Qualitätsvorgaben 

  FB 235 - Verzeichnis der Leistungen/Kapazitäten anderer Unternehmen

Nachweise/ Zertifikate zur Eigenerklärung

Landratsamt Bautzen, Zentrale Vergabestelle

124 LD - Eigenerklärung, Nachweis Zertifizierung QM-, Umwelt-, Energiemanagementsystem

Produktangaben, technische Produktdatenblätter, Nachweise d. geforderten Qualitätsvorgaben

221/222 - Angaben zur Preisermittlung

 233 - Nachunternehmerleistungen, 234 - Erklärung Bieter-/Arbeitsgemeinschaft

  FB 235 - Verzeichnis der Leistungen/Kapazitäten anderer Unternehmen

Nachweise/ Zertifikate zur Eigenerklärung

ggf. GAEB-Datei

ggf. GAEB-Datei



nur in Verbindung mit einem Hauptangebot

Nebenangebote müssen auf einer besonderen Anlage eingereicht und als solche deutlich gekennzeichnet werden. 
Mindestanforderung für Nebenangebote sind: mind. Gleichwertigkeit der Gebrauchseigenschaften, der technischen
Eigenschaften, der konstruktiven Eigenschaften. Vorlage von Prüfzeugnisse, Datenblättern mit Bild und Nachweisen 
mit Bezug zur jeweiligen LV-Position mit Angebotsabgabe.



Konkretisierung Punkt 7:

Die Angebotsabgabe erfolgt nur elektronisch über das Portal www.eVergabe.de.
Die Angebote bitte eingescannt mit Unterschrift übermitteln (wenn möglich bitte in einer Datei).

Eine gesonderte elektronisch Signatur gem. Punkt 7 ist nicht erforderlich.

Landesdirektion Sachsen, Dienststelle Dresden, Referat 39
Stauffenbergallee 2, 01099 Dresden
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Ersatzneubau Oberschule Arnsdorf

Stolpener Str. 51, 01477 Arnsdorf

Los 65 - Möblierung Hauswirtschaft

25 119 2

lt. LV

23.12.2025

Leistungsbeginn: unmittelbar nach Zuschlagserteilung, spätestens am 28.08.2025
Werkplanung bis: 29.09.2025; Beginn Möblierung: 27.11.2025

Bauplanung Bautzen GmbH, Kirchplatz 4, 02625 Bautzen



gem. VOL/B und Ausschreibungsunterlagen
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10.1 bis 10.4 siehe Anlage Nr. 1 - Weitere Besondere Vertragsbedingungen

--- Ende der Weiteren Besonderen Vertragsbedingungen ---



Anlage 1 

  
 
Weitere Besondere Vertragsbedingungen 
 
 
10.1 Medienverbrauch 
Die vom Auftragnehmer zu erstattenden Kosten des Medienverbrauches (Baustrom, Bauwasser), 
sowie Bauwesenversicherung erfolgt durch den Abzug bei allen Rechnungen, einschließlich 
Nachträge in Höhe von 0,00 v. H. 
 
10.2 Bauberatungen 
Der Auftragnehmer ist verpflichtet, an den regelmäßig stattfindenden Bauberatungen teilzunehmen 
- entsprechend der Notwendigkeit erfolgt die Einladung durch die örtliche Bauleitung. Sofern in 
dieser Beratung zwischen den Parteien Vereinbarungen (insbesondere terminlich) getroffen 
werden, gelten diese im Sinne von Vertragsverhandlungen. Diese werden im Protokoll 
festgeschrieben und somit Vertragbestandteil. 
 
10.3 Unterlagen 
Alle Rechnungen sind jeweils 1-fach beim Auftraggeber per Mail und gleichzeitig 1-fach per Mail 
und Papier dem mit der Bauüberwachung beauftragten Ingenieurbüro einzureichen. 
Die einzureichenden Unterlagen (Mengenberechnungen, Abrechnungszeichnungen, Handskizzen) 
zu allen Abschlagsrechnungen und der Schlussrechnung sind vor der jeweiligen Rechnungslegung 
der Bauleitung zur Prüfung unter Beachtung einer angemessenen Bearbeitungsfrist zu übergeben. 
Die Einreichung der Rechnungen beim Planungsbüro erfolgt erst nach auftraggeberseitiger 
Bestätigung der oben benannten eingereichten Unterlagen. 
 
10.4 Zahlplan 
Zahlpläne können vereinbart werden. 
 
-- Ende der Weiteren Besonderen Vertragsbedingungen -- 
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Vergabenummer

Baumaßnahme

Leistung

Ergänzung der Aufforderung zur Abgabe eines Angebots
Ergänzung der Besonderen Vertragsbedingungen

Vermeidung, Verwertung und Beseitigung von Bau- und Abbruchabfällen sowie Baustellenabfällen

1 Ergänzung der Aufforderung zur Abgabe eines Angebots

1.1 Wird für die Verwertung bzw. Beseitigung der Bau- und Abbruchabfälle eine andere als die in der 
Leistungsbeschreibung genannte Lösung der Verwertung bzw. Beseitigung angeboten, hat der Bie-
ter mit seinem Angebot mindestens nachzuweisen, dass

die vorgesehene Anlage die Berechtigung zur Verwertung und Beseitigung sowie zur Aufnahme 
des Abfalls besitzt und der Betreiber bestätigt hat, dass er die Bau- und Abbruchabfälle annehmen 
wird,

bei Andienungspflicht (in der Regel gefährliche Abfälle zur Beseitigung) die Bestätigung der Abfall-
wirtschaftsbehörde vorliegt,

die Kosten der Abfallverwertung in die Einheitspreise eingerechnet sind,

die Kosten der Abfallbeseitigung benannt sind und vom Auftraggeber unmittelbar getragen werden 
können.

1.2 Soweit in den Vergabeunterlagen gefordert, hat der Bieter zu dem von der Vergabestelle benannten 
Zeitpunkt die Verwertungs- bzw. Beseitigungsträger sowie für die jeweiligen Belastungsarten und 
Belastungsgrade die Verwertungs- und Beseitigungsanlage zu benennen und nachzuweisen, dass 

die Verwertungs- bzw. Beseitigungsträger zur Aufnahme des Bau- und Abbruchabfalls berechtigt 
sind und erklären, die Bau- und Abbruchabfälle abzunehmen,

die Verwertungs- bzw. Beseitigungsträger sich damit einverstanden erklären, dass die Abfallwirt-
schaftsbehörde dem Auftraggeber Auskunft über ihre Eignung zur Durchführung einer ordnungs-
gemäßen Abfallentsorgung erteilt,

die Anzeige nach § 53 KrWG erfolgt ist bzw.  

die erforderliche Erlaubnis (§ 54 KrWG) vorliegt. 

2 Ergänzung der Besonderen Vertragsbedingungen

2.1 Der Auftragnehmer wird sich bemühen, bei der Erbringung seiner Leistung Abfälle zu vermeiden 
(Bemühensklausel).

2.2 Der Auftragnehmer wird mit Aufnahme seiner Tätigkeit Abfallerzeuger und zugleich Besitzer der in 
der Leistungsbeschreibung näher aufgeführten Bau- und Abbruchabfälle. Er übernimmt die Pflichten 
des Auftraggebers zur Verwertung und Beseitigung der Bau- und Abbruchabfälle unter Beachtung 
der einschlägigen gesetzlichen, insbesondere abfallrechtlichen Bestimmungen sowie der anerkann-
ten Regeln der Technik. Er führt die von ihm zu erbringenden Nachweise entsprechend dem Kreis-
laufwirtschaftsgesetz in Verbindung mit der Nachweisverordnung (NachwV). 

2.3 Der Auftragnehmer trifft alle erforderlichen Vorkehrungen, um Bau- und Abbruchabfälle nach den 
geltenden Vorschriften getrennt zu erfassen und zu halten sowie einer sachgerechten Entsorgung 
zuzuführen.

2.4 Die nach den abfallrechtlichen Bestimmungen zum Nachweis einer ordnungsgemäßen Entsorgung 
erforderlichen Erklärungen, Bestätigungen, Belege usw. sind dem Auftraggeber vorzulegen.
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